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Nationalrat B. Schwar f
Z)er /rezfoc/ c/z'eses .ScAzc&sa/sge/äArfe/z zV/z J/az c/z'eses J7aAres Aaf vor a//er/z z'//z

We/scA/a/zc/ seAr verscAz'ec/e/ze A/rfez7e /azz£ werc/en /asse/z. AZ/rz 50 er/rezz/zcAer Air
c/z'e £1/73sam sarA/zcAer we/*c7e/zc/e /?eurf ez'Az/zj Ao//zoeroAscAe/z Ar/zpA/zc/e/zs z'/z c/er
c/ezz^scAscAwez're/z'scAe/? /Vesse sz'/zc/ c/z'e /zacAs^eAe/zc/en .Zezïz/^sazisscA/zz'fte az/s po/z'=
i/'-ScA 5anz verscAzec/e/ze/z La5er/z :

„Volksrecht", 14. Mai 1943:

„Die Bestürzung über das tragische Ende dieses begabten waadtländisehen
Politikers wird bei allen menschlich Denkenden und Empfindenden allgemein
sein. Die Rolle des waadtländisehen Untersuchungsrichters an den Ursachen
des freiwilligen Tcdes Schwärs wird noch abzuklären sein. Sie scheint uns
nicht über jeden Zweifel erhaben. Dieser Herr dementiert urbi et orbi Dinge,
die i n der übrigen Schweiz auch nicht einmal gerüchtweise herumgingen. Es

gab im Waadtland, wenn wir recht berichtet sind, schon hohe Magistraten,
die in sittlicher Beziehung nichts weniger als rein übers Lendenstück waren ;

nur gehörten diese Herren dem regierenden Block an und nicht der Oppo-
sition wie Herr Schwar.

Schwar war von der waadtländisehen Reaktion gehaßt wie nur je einer
und diese griff denn auch mit rauhen und unerbittlichen Händen zu, als sich

Gelegenheit bist. Wir wollen die Verfehlungen Schwärs, über die man übri-
gens noch gar nichts weiß, als daß sie auf sittlichem Gebiete liegen, in kei-
ner Weise entschuldigen; aber wenn man im Waadtland und anderswo alle
in den Tod treiben müßte, die ein Opfer ihrer Schwächen oder unglücklichen
Veranlagung auf diesem Gebiete sind, dann müßten noch sehr viele zum
Strick oder zum Revolver greifen, um ihrem Leben ein Ende zu machen.

Das Bedauern mit der Familie des Unglücklichen verbindet sich mit dem

Wunsche, es möchte die Rolle der waadtländisehen Untersuchungsbehörden
von einer unabhängigen Instanz überprüft werden."

„Schweizerische Bauernzeitung", Juni 1943:

„Die Fédération laitière de la région du Léman und mit ihr eine Reihe
anderer Organisationen sind durch ein tragisches Geschick plötzlich ihres
Leiters beraubt worden. Er war ein Mann höchster Energie, voll Initiative
und Hingebung, eine Kampfnatur bis zum leidenschaftlichen Agitator. Er hat
namentlich auf dem Gebiete der Verwertung der Milch und der Eier große
und erfolgreiche Organisation geschaffen. Dem Bauernverbände, dessen Vor-
stand er angehörte, war er ein treuer Mitarbeiter und Freund, der allen Be-
mühungen, ihn für die Jungbauernbewegung zu gewinnen, widerstand. Seine
Werke sichern ihm ein dankbares Andenken."'

„Nation", 10. Juni 1943:

„Vor wenigen Wochen ist auf Grund einer sittlichen Verfehlung der
Waadtländer Nationalrat Benjamin Schwar verhaftet worden. Im Untersu-
chungsgefänguis hat sich Herr Schwar das Leben genommen. Es scheint uns,
daß über diese tragische Begebenheit das allerletzte Kapitel noch nicht ge-
schrieben worden ist. Jedenfalls hat es uns gefreut, daß die Juni-Nummer
der „Schweizerischen Bauernzeitung", dein offiziellen Organ des Schweiz.
Bauernverbandes, auf Nationalrat B. Schwar einen ehrenvollen Nachruf ent-
hält. Dem Bauernverbände, dessen Vorstand er angehörte, war er ein treuer
Mitarbeiter und Freund. Seine Werke sichern ihm ein dankbares Andenken.

Dieses Bekenntnis erforderte Mut und eine vornehme Gesinnung; sie ist
meilenweit von der engherzigen Beurteilung jener Pharisäer entfernt, die
einen Menschen auf immer verdammen, wenn er in einem schwachen Mo-
ment sich hat eine Verfehlung zuschulden kommen lassen."
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